
 
 

Informationsvorlage 
 

Beratungsgegenstand: 

Einführung und Verpflichtung der Kreistagsmitglieder 
 
 

Dezernat/Abteilung/Stabsstelle: 

 

Datum: Amtszeit 2019-2024 

Vorlagen-Nr.: 

Kreisorgane 
 

24.06.2019 IV/001/2019 

 

Beratungsfolge: Sitzungsdatum: Status: (öffentlich/nicht-öffentlich) 

Kreistag 26.08.2019 öffentlich 

 
Sachverhalt und Rechtslage: 

Der Kreistag ist nach § 171 Nr. 6 i.V.m. § 41 Abs. 2 Kommunalselbstverwal-

tungsgesetz (KSVG) zu seiner ersten Sitzung innerhalb eines Monats nach Beginn 

seiner Amtszeit einzuberufen. 
 

Die Amtszeit beginnt gem. § 158 Abs. 1 KSVG am fünfzehnten auf den Wahltag 
folgenden Tag (10. Juni 2019), jedoch nicht vor Ablauf der Amtszeit des bisheri-

gen Kreistages (2. Juli 2019). Beginn der Amtszeit 2019/2024 ist der 3. Juli 

2019. 
 

Die Mitglieder des Kreistages sind vor ihrem Amtsantritt in ihr Amt einzuführen 

und zur gewissenhaften Ausübung und Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 

Hierzu schreibt § 157 KSVG Folgendes vor: 
 

        § 157 
 

Rechtsstellung der Mitglieder des Kreistages 
 

(1) Die Mitglieder des Kreistages sind ehrenamtlich tätig. Sie handeln 

nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das Gemeinwohl be-

stimmten Gewissensüberzeugung. Sie sind an Aufträge und Weisun-

gen nicht gebunden. 
 

(2) Die Mitglieder des Kreistages haben die ihnen obliegenden Pflichten 

gewissenhaft zu erfüllen, insbesondere an den Sitzungen des Kreis-

tages teilzunehmen. Die Vorschriften der Gemeindeordnung über 

Treuepflicht, Mitwirkungsverbot bei Interessenwiderstreit und Hei-

lung bei Verfahrensmängeln sowie Entschädigung bei ehrenamtli-
cher Tätigkeit gelten entsprechend. 

 

(3) Die Mitglieder des Kreistages werden vor ihrem Amtsantritt 

in öffentlicher Sitzung von der Landrätin oder vom Landrat 

durch Handschlag zur gesetzmäßigen und gewissenhaften 

Ausübung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit verpflich-

tet. 
 

(4) . . . .  

 


